
Der Entwurf zum Sanierungsfortentwicklungsgesetz (SanInsFoG) beinhaltet als Kernstück das Unternehmensstabilisie

rungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG-E). Durch das StaRUG-E wird nicht nur ein Rechtsrahmen für außerinsolvenz

liche, mehrheitsgetragene Sanierungen geschaffen (s. hierzu unseren Überblick in BondGuide #21/2020, S. 45–47 und #22/2020, 

S. 44–45), das StaRUG-E führt zudem zu einer Verschiebung und Neuausrichtung der Geschäftsführerpflichten in der Krise – 

und damit zu einem Paradigmenwechsel der Haftung der Geschäftsleiter.

Einrichtung eines 
Krisenfrühwarnsystems
GmbH-Geschäftsführer und Vorstands-

mitglieder einer AG haben nach § 1 

StaRUG-E künftig (i) fortlaufend über 

Entwicklungen, die den Fortbestand ei-

nes Unternehmens gefährden können, 

zu wachen und (ii) erforderlichenfalls 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen und den 

Überwachungsorganen unverzüglich Be

richt zu erstatten. Das StaRUG-E verpflic

htet Geschäftsleiter dementsprechend 

explizit zur Implementierung eines Kri­

senfrühwarnsystems und zu einem 

Krisenmanagement bei erkennbar 

werdenden wirtschaftlichen Bedro­

hungen. Damit sind die Geschäftsfüh-

rer und Vorstandsmitglieder verpflichtet, 

eine rollierende Unternehmenspla­

nung (einschließlich Liquiditätsplanung) 

von mindestens rund drei Jahren zu 

führen.

Verschiebung der Geschäftsleiter-
pflichten bei drohender Zahlungs-
unfähigkeit
Die zentrale Änderung im Pflichten- und 

Haftungsregime für Geschäftsleiter stellt 

Geschäftsleiterhaftung nach dem StaRUG –  
Shift of Fiduciary Duties

die Neuausrichtung der Geschäfts

leiterpflichten nach Maßgabe von § 2 

StaRUG-E bei Eintritt drohender Zah-

lungsunfähigkeit dar. Ab diesem Zeit-

punkt haben die Geschäftsleiter künftig 

primär die Interessen der Gläubiger 

zu wahren und nur nachrangig die 

der Gesellschafter und anderer Stake

holder; das Gläubigerinteresse ver-

drängt bei Eintritt drohender Zahlungs-

unfähigkeit die bis dahin geltende Orien

tierung am Gesellschafterinteresse (Shift 

of Fiduciary Duties). Beschlüsse der 

Überwachungsorgane und/oder ande-

rer Gesellschaftsorgane sind dann für 

die Geschäftsleiter unbeachtlich, soweit 

sie der Wahrung der Gläubigerinteres-

sen entgegenstehen (§ 2 II 2 StaRUG).

Der Begriff der „drohenden Zahlungs-

unfähigkeit“ ist in verschiedenen Krisen

stadien relevant. Daher geht der Gesetz

geber im StaRUG-E insoweit von einem 

„atmenden“ System aus, in dem sich 

die Handlungspflichten der Geschäfts­

leiter mit fortschreitender Vertiefung 

der Krise verdichten: Je näher ein 

Unternehmen der Insolvenz kommt und 

das Eigenkapital mithin „aus dem Geld 

ist“, desto stärker haben die Geschäfts-

leiter ihr Handeln an den in diesem Sta-

dium vorrangigen Gläubigerinteressen 

auszurichten.

Da es oftmals mehrere denkbare Sanie-

rungsmaßnahmen geben wird, gilt auch 

in dieser Krisensituation zugunsten der 

Geschäftsleiter die Business Judge-

ment Rule. Keine Pflichtverletzung liegt 

dann vor, wenn ein Geschäftsleiter ver-

nünftigerweise annehmen dürfte, auf 

Grundlage angemessener Informationen 

die Interessen der Gläubiger zu wahren 

(§ 2 I 2 StaRUG-E).

Schadensersatz
Ab drohender Zahlungsunfähigkeit tritt 

künftig an die Stelle bzw. neben die origi

näre Organhaftung nach § 43 II GmbH 

oder § 93 II AktG eine Haftung gemäß 

§ 3 StaRUG-E bei Verletzung der Gläubi

gerinteressen nach Maßgabe von § 2 I 

StaRUG-E. Diese Haftung nach § 3 

StaRUG-E soll die Verminderung der 

den Gläubigern zur Verfügung stehen­

den Haftungsmasse sanktionieren. 

LAW CORNER

von
Dr. Christian Becker, Partner,
Dr. Lutz Pospiech, Assoziierter Partner,
GÖRG Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB, München

BondGuide – Der Newsletter für Unternehmensanleihen

25/20 • 11. Dezember • Seite 39

Fußnote

Law Corner: Geschäftsleiterhaftung nach  
dem StaRUG – Shift of Fiduciary Duties

https://www.bondguide.de/wp-content/uploads/2020/10/bondguide-21-2020.pdf#page=45
https://www.bondguide.de/wp-content/uploads/2020/10/bondguide-22-2020.pdf#page=44
https://www.bondguide.de/wp-content/uploads/2020/10/bondguide-22-2020.pdf#page=44


Sie umfasst mithin auch eine Haftung 

für unterlassene Sanierungsbemühun­

gen. Anspruchsinhaber ist die Gesell-

schaft (Innenhaftung).

Sofern Geschäftsleiter nach Anzeige 

eines Restrukturierungsvorhabens beim 

Insolvenz-gericht gegen die Pflichten 

des § 2 StaRUG-E zur Wahrung der 

Gläubigerinteressen verstoßen, haften sie 

nach § 45 StaRUG-E für schuldhafte 

Pflichtverletzungen sogar direkt gegen-

über den Gläubigern (Außenhaftung). 

Diese dem Haftungssystem des deut-

schen Gesellschaftsrechts wider

sprechende scharfe Außenhaftung 

steht in der Kritik. Opponierende 

Gläubiger könnten diese nutzen, um 

Geschäftsführern und Vorstandsmit­

gliedern zu drohen, sie mit jahrelangen 

und existenzbedrohenden Haftungs

klagen zu überziehen. Es bleibt abzu-

warten, wie der Gesetzgeber darauf 

reagiert.

Fazit
Aufgrund der expliziten Bindung der 

Geschäftsleiter an die Gläubigerinteres-

sen haben Geschäftsleiter künftig eine 

mindestens 3-jährige rollierende Unter-

nehmensplanung (einschließlich Liqui

ditätsplanung) zu führen. Zudem müs-

sen sie in der Krise eines Unterneh-

mens bereits frühzeitig Sanierungsmaß

nahmen – insbesondere auch solche 

nach Maßgabe des StaRuG-E – prüfen, 

gegeneinander abwägen und umset­

zen, auch wenn dies u.U. auf Wider­

stand der bisherigen Gesellschafter 

stoßen sollte. Angesichts des Span-

nungsfelds von Gläubiger- und Ge

sellschafterinteressen ist es für die han-

delnden Geschäftsleiter in der Krise 

unabdingbar, für eine ausführliche 

Dokumentation zu sorgen, wie und 

warum sie von ihrem Handlungsermes-

sen Gebrauch machen und welche Sa-

nierungsmaßnahmen sie im Interesse 

der Gläubiger einleiten. Dies gilt insbe-

sondere dann, wenn es nach der Anzei-

ge des Restrukturierungsvorhabens bei 

dem Restrukturierungsgericht bei einer 

Außenhaftung gegenüber Gesellschafts

gläubigern bleiben sollte.
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